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Folie 9: Weitere Regelungen 
 
Versorgung der Hinterbliebenen 
 
Unterhaltsbeitrag für 

• Personen, die nicht witwengeldberechtigt sind 
• frühere Ehegatten 
• Hinterbliebene von verstorbenen Beamten auf Probe 

 
Beihilfeberechtigung für Berechtigte von Unterhaltsbeitrag 

• Bei Wiederverheiratung endet Anspruch auf Witwengeld 
• Abfindung bei Wiederverheiratung der Witwe 
• Bei eventuellem Ende dieser Ehe Wiederaufleben des Witwengeldes 

 
Durch Witwen- und Waisengeld entsteht ein eigener Beihilfeanspruch. 
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